
Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

4 
38

5 
46

2
A

1

(Forts. nächste Seite)

*EP004385462A1*
(11) EP 4 385 462 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
19.06.2024 Patentblatt 2024/25

(21) Anmeldenummer: 23216655.3

(22) Anmeldetag: 14.12.2023

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
A61F 2/34 (2006.01) A61B 17/16 (2006.01)

A61F 2/36 (2006.01) A61F 2/46 (2006.01)

A61F 2/30 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
A61F 2/4684; A61F 2/34; A61F 2/36; A61F 2/3662; 
A61B 17/1659; A61B 17/1668; A61F 2002/30332; 
A61F 2002/305; A61F 2002/3055; 
A61F 2002/30602; A61F 2002/30607; 
A61F 2002/30616; A61F 2002/30822; 
A61F 2002/3621; A61F 2002/3625; (Forts.)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL 
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 15.12.2022 DE 102022133453

(71) Anmelder: Aesculap AG
78532 Tuttlingen (DE)

(72) Erfinder: Saueressig, Thomas
78532 Tuttlingen (DE)

(74) Vertreter: Hoeger, Stellrecht & Partner 
Patentanwälte mbB
Uhlandstrasse 14c
70182 Stuttgart (DE)

(54) MODULARES PROBEIMPLANTATSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein modulares Probeimp-
lantatsystem (12) umfassend mindestens ein erstes Pro-
beimplantatteil (10), welches ausgebildet ist zum lösba-
ren Verbinden mit mindestens einem zweiten Probeim-
plantatteil (14, 16) und/oder einem Implantatteil zur Aus-
bildung mindestens eines ersten Probegelenkimplantat-
teils (18, 20), wobei das mindestens eine erste Probeim-
plantatteil (10) eine Konusaufnahme (22) zum Aufneh-
men eines Verbindungskonus (24, 26) des mindestens
einen zweiten Probeimplantatteils (14, 16) oder des min-
destens einen Implantatteils umfasst, wobei die Konus-
aufnahme (22) eine Implantatlängsachse (28) definiert,
wobei das mindestens eine erste Probeimplantatteil (10)
mindestens zwei einander zugeordnete erste Rastele-
mente (76) und mindestens zwei einander zugeordnete
zweite Rastelemente (78) umfasst, wobei die mindes-
tens zwei ersten Rastelemente (76) einerseits und die
mindestens zwei zweiten Rastelemente (78) anderer-
seits in der Konusaufnahme (22) bezogen auf die Imp-
lantatlängsachse (28) axial versetzt angeordnet oder
ausgebildet sind zum rastenden Hintergreifen unter-
schiedlich langer Verbindungskonen (24, 26) zweiter
Probeimplantatteile (14, 16) oder Implantatteile, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine erste Probe-
implantatteil (10) eine die Konusaufnahme (22) definie-
rende Aufnahmehülse (36) umfasst, dass die Aufnahme-
hülse (36) eine die Implantatlängsachse (28) umgeben-
de und die Konusaufnahme (22) begrenzende Hülsen-

wand (38) umfasst und dass die Hülsenwand (38) min-
destens in einem ersten Bereich (96) zwischen den min-
destens zwei ersten Rastelementen (78) und mindestens
in einem zweiten Bereich (98) zwischen den mindestens
zwei zweiten Rastelementen (78) einschnitt- und/oder
durchbrechungsfrei ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein modulares
Probeimplantatsystem umfassend mindestens ein ers-
tes Probeimplantatteil, welches ausgebildet ist zum lös-
baren Verbinden mit mindestens einem zweiten Probe-
implantatteil und/oder einem Implantatteil zur Ausbildung
mindestens eines ersten Probegelenkimplantatteils, wo-
bei das mindestens eine erste Probeimplantatteil eine
Konusaufnahme zum Aufnehmen eines Verbindungsko-
nus des mindestens einen zweiten Probeimplantatteils
oder des mindestens einen Implantatteils umfasst, wobei
die Konusaufnahme eine Implantatlängsachse definiert,
wobei das mindestens eine erste Probeimplantatteil min-
destens zwei einander zugeordnete erste Rastelemente
und mindestens zwei einander zugeordnete zweite Ras-
telemente umfasst, wobei die mindestens zwei ersten
Rastelemente einerseits und die mindestens zwei zwei-
ten Rastelemente andererseits in der Konusaufnahme
bezogen auf die Implantatlängsachse axial versetzt an-
geordnet oder ausgebildet sind zum Hintergreifen unter-
schiedlich langer Verbindungskonen zweiter Probeimp-
lantatteile oder Implantatteile.
[0002] Ein Probeimplantatsystem der eingangs be-
schriebenen Art ist beispielsweise aus der EP 2 429 456
B1 bekannt. Die in dieser Veröffentlichung beschriebe-
nen modularen Probeköpfe, welche erste Probeimplan-
tatteile im Sinne des eingangs beschriebenen modularen
Probeimplantatsystems bilden, werden insbesondere
temporär mit Konen von Schäften von Hüftgelenkendo-
prothesen während einer Implantation derselben gekop-
pelt, um eine Probereposition durchzuführen. Bei den
Schäften kann es sich beispielsweise um Probeimplan-
tatteile handeln, die nur temporär während einer Opera-
tion in den Körper eines Patienten eingesetzt werden,
oder aber auch um Implantatteile, die für den dauerhaften
Verbleib im Körper eines Patienten vorgesehen und be-
reits in eine Knochenkavität des Patienten eingesetzt
sind.
[0003] Ein Problem bei den bekannten Probeköpfen
ist insbesondere, dass sich die als Finger bezeichneten
Vorsprünge an den Probeköpfen beim Einführen dersel-
ben in einen Operationssitus zum Koppeln mit einem Ko-
nus - und auch wieder beim Entfernen derselben - Weich-
teile verklemmen und mitziehen oder anderweitig beför-
dern können. Zudem ist auch eine Reinigung derart kom-
plexer Geometrien, wenn sich Gewebe oder Flüssigkei-
ten in Zwischenräumen der Finger sammeln, nur mit ei-
ner manuellen Vorreinigung sicher zu erreichen.
[0004] In der DE 20 2008 008 566 U1 ist ein weiteres
modulares Probeimplantatsystem beschrieben. Eine
modulare Vorrichtung zum Einstellen eines Abstands
zwischen einem Kopf- und einem Schaftelement eines
Implantats ist aus der US 2019/0159905 A1 bekannt.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein modulares Probeimplantatsystem der ein-
gangs beschriebenen Art zu verbessern, dass es insbe-
sondere besser handhabbar ist.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem modularen Pro-
beimplantatsystem der eingangs beschriebenen Art er-
findungsgemäß dadurch gelöst, dass das mindestens ei-
ne erste Probeimplantatteil eine die Konusaufnahme de-
finierende Aufnahmehülse umfasst, dass die Aufnahme-
hülse eine die Implantatlängsachse umgebende und die
Konusaufnahme begrenzende Hülsenwand umfasst und
dass die Hülsenwand mindestens in einem ersten Be-
reich zwischen den mindestens zwei ersten Rastelemen-
ten und mindestens in einem zweiten Bereich zwischen
den mindestens zwei zweiten Rastelementen einschnitt-
und/oder durchbrechungsfrei ausgebildet ist.
[0007] Ein derart weitergebildetes modulares Probe-
implantatsystem ist im Vergleich zu dem aus der EP 2
429 456 B1 bekannten Probeimplantatsystem signifikant
besser handhabbar. Insbesondere dadurch, dass in den
ersten und zweiten Bereichen keine Einschnitte und/oder
Durchbrechungen vorgesehen sind, kann es beim Kop-
peln mit und auch beim Entfernen des ersten Probeim-
plantatteils von einem Verbindungskonus eines zweiten,
zum temporären Verbleib im Körper eines Patienten ein-
gesetzten Probeimplantatteils oder eines für die dauer-
hafte Implantation bestimmten Implantatteils nicht zu den
oben beschriebenen Problemen kommen, die sich bei
einem aus der EP 2 429 456 B1 bekannten Probekopf
ergeben. Ein Verklemmen und mit sich ziehen von
Weichteilen ist ohne Einschnitte und Durchbrechungen
in den ersten und zweiten Bereichen nämlich nicht mög-
lich. Zudem vereinfacht sich auch die Reinigung des ers-
ten Probeimplantatteils, so dass es keiner manuellen
Vorreinigung desselben bedarf. Eine maschinelle Reini-
gung mit anschließender Heißdampfsterilisation ermög-
licht insbesondere die mehrfache Verwendung der ers-
ten Probeimplantatteile des modularen Probeimplantat-
systems. Insgesamt ergibt sich so eine verbesserte
Handhabbarkeit des Probeimplantatsystems für einen
Operateur. Zweite Probeimplantatteile können insbe-
sondere auch durch Raspelkörper von Raspelwerkzeu-
gen gebildet werden. Derartige Raspelkörper sind bei-
spielsweise mit dafür vorgesehenen Griffen der Raspel-
werkzeuge lösbar verbindbar.
[0008] Günstigerweise ist die Hülsenwand vollständig
einschnitt- und/oder durch-brechungsfrei ausgebildet.
Auf diese Weise kann die Handhabbarkeit des modula-
ren Probeimplantatsystems insbesondere noch weiter
verbessert werden. Insbesondere kann es so nicht zu
einer unerwünschten Wechselwirkung mit Gewebe und
Weichteilen eines Patienten beim Einsetzen und Entfer-
nen des ersten Probeimplantatteils in den Körper eines
Patienten zum Koppeln mit einem Verbindungskonus ei-
nes zweiten Probeimplantatteils kommen. Auch die Rei-
nigbarkeit ist insbesondere wie bereits erläutert signifi-
kant verbessert.
[0009] Um das Einführen des ersten Probeimplantat-
teils in einen Körper eines Patienten zu verbessern, ist
es vorteilhaft, wenn die Konusaufnahme eine Einführöff-
nung zum Einführen des Verbindungskonus umfasst und
wenn die Einführöffnung von einem kreisringförmigen,
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unterbrechungsfreien Einführöffnungsrand begrenzt ist.
Ein solcher Einführöffnungsrand, welcher umlaufend ist,
bietet keine Angriffspunkte zum Verhaken mit Gewebe
und Weichteilen. So lässt sich ein erstes Probeimplan-
tatteil von einem Operateur sicher mit einem Verbin-
dungskonus eines zweiten Probeimplantatteils koppeln
und auch wieder von diesem entfernen. Auch ist ein sol-
cher umlaufender unterbrechungsfreier Einführöff-
nungsrand gut reinigbar.
[0010] Günstig ist es, wenn der Einführöffnungsrand
eine Randebene definiert und wenn sich die Randebene
quer, insbesondere senkrecht, zur Implantatlängsachse
erstreckt. Ein derart ausgestalteter Einführöffnungsrand
kann sich insbesondere mit Weichteilen und Gewebe ei-
nes Patienten praktisch nicht verhaken. So kann das ers-
te Probeimplantatteil von einem Operateur einfach und
sicher mit einem Verbindungskonus eines zweiten Pro-
beimplantatteils oder eines Implantatteils gekoppelt wer-
den.
[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass sich die Konus-
aufnahme in Richtung auf einen Konusboden hin konisch
verjüngt und dass sich der Konusboden quer, insbeson-
dere senkrecht, zur Implantatlängsachse erstreckt. Der
Konusboden kann insbesondere als Anschlag für eine,
beispielsweise ebene, Endfläche des Verbindungskonus
dienen. Wird das erste Probeimplantatteil mit einer hin-
reichenden Geschwindigkeit mit dem Konusboden ge-
gen eine Endfläche des Verbindungskonus bewegt, ent-
steht ein für einen Operateur hörbares Klickgeräusch.
Dieses Geräusch signalisiert ihm, dass die Probeimplan-
tatteile in gewünschter Weise miteinander gekoppelt
sind. Der Konusboden kann insbesondere durchbre-
chungsfrei ausgebildet sein.
[0012] Vorteilhaft ist es, wenn am mindestens einen
ersten Probeimplantatteil eine Durchbrechung ausgebil-
det ist und dass die Durchbrechung den Konusboden
durchsetzt. Auf diese Weise kann insbesondere eine Ent-
lüftung der Konusaufnahme realisiert werden, damit ins-
besondere eingeschlossene Luft aus der Konusaufnah-
me entweichen kann, die sonst beim Aufsetzen der min-
destens einen ersten Probeimplantatteils auf den Ver-
bindungskonus komprimiert werden müsste. Überdies
würde eine solche Lösung, also ohne Durchbrechung,
eine akustische Rückmeldung beim Aufschnappen und
Verrasten des ersten Probeimplantatteils auf dem Ver-
bindungskonus des zweiten Probeimplantatteils oder
des Implantatteils praktisch unmöglich machen. Auch
können Gewebe und Flüssigkeiten durch die Durchbre-
chung aus der Konusaufnahme entweichen, so dass ins-
besondere ein leichtes Zusammenführen und Auf-
schnappen des ersten Probeimplantatteils auf den Ver-
bindungskonus des zweiten Probeimplantatteils ermög-
licht wird.
[0013] Das modulare Probeimplantatsystem lässt sich
insbesondere auf einfache Weise ausbilden, wenn die
Durchbrechung koaxial zur Implantatlängsachse ange-
ordnet oder ausgebildet ist.

[0014] Günstig ist es, wenn der Konusboden eine in
Richtung auf die Einführöffnung hin weisende Anschlag-
fläche für eine Konusendfläche des Verbindungskonus
bildet. Insbesondere kann die Anschlagfläche ringförmig
ausgebildet sein. Eine ringförmige Anschlagfläche kann
insbesondere auf einfache Weise realisiert werden,
wenn der Konusboden eine kreisringförmige Durchbre-
chung aufweist. Die Anschlagfläche kann wie bereits er-
läutert einem Operateur eine akustische Rückmeldung
geben, wenn die zusammenwirkenden ersten und zwei-
ten Probeimplantatteile oder die zusammenwirkenden
ersten Probeimplantatteile und Implantatteile in definier-
ter Weise miteinander gekoppelt werden.
[0015] Vorzugsweise ist ein erster Abstand der min-
destes zwei ersten Rastelemente vom Konusboden klei-
ner als ein zweiter Abstand der mindestens zwei zweiten
Rastelemente vom Konusboden. Diese Ausgestaltung
ermöglicht es insbesondere, das erste Probeimplantat-
teil mit unterschiedlich langen Verbindungskonen zwei-
ter Probeimplantatteile zu koppeln. Eine Kopplung kann
insbesondere durch ein Hintergreifen des Verbindungs-
konus erfolgen, und zwar in einem Bereich, in welchem
sich an den sich erweiternden Verbindungskonus eine
Einschnürung anschließt, wie sie bei Femurschäften von
Hüftgelenkendoprothesen oder auch hierfür genutzten
Raspelkörpern modularer Raspeln üblicherweise vorge-
sehen ist. Auf diese Weise lässt sich die Zahl der erfor-
derlichen Komponenten des modularen Probeimplantat-
systems halbieren, da jedes erste Probeimplantatteil mit
zwei unterschiedlich langen Verbindungskonen gekop-
pelt werden kann. Es müssen also nicht für unterschied-
lich lange Verbindungskonen unterschiedliche erste Pro-
beimplantatteile, beispielsweise in Form von Probeköp-
fen, bereitgestellt werden. Die ersten Probeimplantatteile
können wie erläutert mit zwei unterschiedlich langen Ver-
bindungskonen in definierter Weise gekoppelt werden.
[0016] Um ein einfaches und sicheres Koppeln des
ersten Probeimplantatteils mit einem Verbindungskonus
eines zweiten Probeimplantatteils oder eines zweiten Im-
plantatteils zu ermöglichen, ist es günstig, wenn sich die
mindestens zwei ersten Rastelemente bezogen auf die
Implantatlängsachse in Umfangsrichtung erstrecken. So
können sie gleichzeitig einen Verbindungskonus hinter-
greifen.
[0017] Ferner ist es günstig, wenn die mindestens zwei
ersten Rastelemente gleichmäßig über einen Umfang
der Hülsenwand verteilt angeordnet oder ausgebildet
sind. Sind beispielsweise nur zwei erste Rastelemente
vorgesehen, können sich diese bezogen auf die Implan-
tatlängsachse diametral gegenüberliegen. Es können
aber auch drei oder vier erste Rastelemente vorgesehen
sein, die dann um entsprechende Versatzwinkel, nämlich
entweder 120° oder 90°, versetzt über den Umfang der
Hülsenwand verteilt angeordnet oder ausgebildet wer-
den.
[0018] In entsprechender Weise ist es vorteilhaft,
wenn sich die mindestens zwei zweiten Rastelemente
bezogen auf die Implantatlängsachse in Umfangsrich-
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tung erstrecken. Auch sie können so einen Verbindungs-
konus an einem zweiten Probeimplantatteil oder einem
Implantatteil gleichzeitig hintergreifen.
[0019] Vorzugsweise sind die mindestens zwei zwei-
ten Rastelemente gleichmäßig über einen Umfang der
Hülsenwand verteilt angeordnet oder ausgebildet. Es
können beispielsweise zwei, drei, vier oder mehr zweite
Rastelemente vorgesehen sein. Diese lassen sich dann
gleichmäßig mit einem Verbindungskonus verrasten, in-
dem sie diesen beim Aufsetzen hintergreifen.
[0020] Für ein einfaches und zuverlässiges Koppeln
des ersten Probeimplantatteils mit einem Verbindungs-
konus eines zweiten Probeimplantatteils oder eines Im-
plantatteils ist es günstig, wenn die mindestens zwei ers-
ten Rastelemente eine erste Rastelementebene definie-
ren und wenn sich die erste Rastelementebene quer, ins-
besondere senkrecht, zur Implantatlängsachse er-
streckt.
[0021] In ähnlicher Weise ist es vorteilhaft, wenn die
mindestens zwei zweiten Rastelemente eine zweite Ras-
telementebene definieren und wenn sich die zweite Ras-
telementebene quer, insbesondere senkrecht, zur Imp-
lantatlängsachse erstreckt.
[0022] Auf einfache Weise lässt sich das modulare
Probeimplantatsystem ausbilden, wenn die mindestens
zwei ersten Rastelemente in Form von in Richtung auf
die Implantatlängsachse hin weisenden ersten Rastvor-
sprüngen ausgebildet sind. Diese können insbesondere
eine Kante in einem Übergangsbereich des Verbin-
dungskonus zu einem sich an diesen anschließenden
Halsbereich mit verringertem Querschnitt sicher hinter-
greifen und dort einrasten.
[0023] In ebensolcher Weise ist es vorteilhaft, wenn
die mindestens zwei zweiten Rastelemente in Form von
in Richtung auf die Implantatlängsachse hin weisenden
zweiten Rastvorsprüngen ausgebildet sind.
[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass die mindestens
zwei ersten Rastelemente und die mindestens zwei zwei-
ten Rastelemente in Umfangsrichtung versetzt zueinan-
der angeordnet oder ausgebildet sind derart, dass in Um-
fangsrichtung jedes erste Rastelement zwischen zwei
zweiten Rastelementen und jedes zweite Rastelement
zwischen zwei ersten Rastelementen angeordnet oder
ausgebildet ist. Zu beachten ist insbesondere, dass die
ersten und zweiten Rastelemente in unterschiedlichen
Rastelementebenen liegen, da sie relativ zueinander be-
zogen auf die Implantatlängsachse axial versetzt ange-
ordnet beziehungsweise ausgebildet sind. Die wie vor-
geschlagen versetzte Anordnung der ersten und zweiten
Rastelemente in Umfangsrichtung ermöglicht es insbe-
sondere, dass eine unerwünschte, jedoch nicht vollstän-
dig vermeidbare Wechselwirkung der ersten Rastele-
mente beim Koppeln des ersten Probeimplantatteils mit
einem längeren Verbindungskonus, welcher mit den
zweiten Rastelementen zusammenwirkend verrastet,
minimiert werden kann. Insbesondere kann so sowohl
beim Aufschnappen des ersten Probeimplantatteils auf

einen kürzeren Verbindungskonus als auch beim Auf-
schnappen auf einen längeren Verbindungskonus ein
Rast-, Schnapp- oder Klickgeräusch erzeugt werden,
das einem Operateur als akustische Rückmeldung für
eine bestimmungsgemäße und tatsächlich erfolgte
Kopplung der beiden Probeimplantatteile miteinander
oder des ersten Probeimplantatteils und eines Implan-
tatteils miteinander dienen kann.
[0025] Um die Herstellung des modularen Probeimp-
lantatsystems zu vereinfachen, ist es vorteilhaft, wenn
zwei erste Rastelemente vorgesehen sind und wenn die
zwei ersten Rastelemente bezogen auf die Implantat-
längsachse einander diametral gegenüberliegend ange-
ordnet oder ausgebildet sind. Dies ist so zu verstehen,
dass nur zwei erste Rastelemente vorgesehen sind. Zwei
erste Rastelemente sind dem Grunde nach ausreichend,
um eine optimale Rast-/ Schnappverbindung mit einem
Verbindungskonus eines zweiten Probeimplantatteils
oder eines Implantatteils einzugehen.
[0026] Ferner ist es günstig, wenn zwei zweite Raste-
lemente vorgesehen sind und wenn die zwei zweiten
Rastelemente bezogen auf die Implantatlängsachse ein-
ander diametral gegenüberliegend angeordnet oder aus-
gebildet sind. Auch diese Ausgestaltung ermöglicht ein
definiertes und sicheres Verrasten des ersten Probeim-
plantatteils mit einem Verbindungskonus eines zweiten
Probeimplantatteils oder eines Implantatteils.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass sich die mindes-
tens zwei ersten Rastelemente über einen ersten Um-
fangswinkel bezogen auf die Implantatlängsachse er-
strecken, dass sich die mindestens zwei zweiten Raste-
lemente über einen zweiten Umfangswinkel bezogen auf
die Implantatlängsachse erstrecken und dass der erste
Umfangswinkel größer ist als der zweite Umfangswinkel.
Durch die geringere Erstreckung der zweiten Rastele-
mente in Umfangsrichtung ergibt sich eine verbesserte
Verformbarkeit der Hülsenwand im Bereich derselben.
Dies hat insbesondere den Vorteil, dass die ersten Ras-
telemente beim Einführen eines längeren Verbindungs-
konus diesen nicht vollständig abbremsen können, so
dass es trotzdem zu einem Schnappeffekt und einem
hörbaren Anschlagen kommen kann beim Zusammen-
wirken der zweiten Rastelemente mit einem längeren
Verbindungskonus. Ein solcher Schnappeffekt bezie-
hungsweise das entstehende Klickgeräusch werden
durch einen schnellen ruckartigen Kontakt der Konu-
sendfläche des Verbindungskonus mit dem Konusboden
bewirkt. Sobald die Rastelemente über einen Rand des
Verbindungskonus geschoben werden, kann das erste
Probeimplantatteil beschleunigt werden, so dass es mit
einer zunehmenden Geschwindigkeit mit dem Konusbo-
den auf die Konusendfläche auftreffen und dadurch ein
Klickgeräusch hervorrufen kann.
[0028] Günstig ist es, wenn der erste Umfangswinkel
einen Wert in einem Bereich von etwa 30° bis etwa 50°
aufweist, insbesondere in einem Bereich von etwa 35°
bis etwa 45°, und wenn der zweite Umfangswinkel einen
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Wert in einem Bereich von etwa 20° bis etwa 30° auf-
weist, insbesondere in einem Bereich von etwa 22° bis
etwa 28°. Vorzugsweise beträgt der erste Umfangswin-
kel etwa 40° pro Rastelement und der zweite Umfangs-
winkel etwa 25° pro Rastelement. Insbesondere können
diese Werte vorgesehen sein, wenn nur jeweils zwei ers-
te und zweite Rastelemente vorgesehen sind. Den Um-
fangswinkel in den angegebenen Bereichen vorzusehen,
stellt insbesondere die gewünschte Funktionalität des
modularen Probeimplantatsystems sicher.
[0029] Günstig ist es, wenn die Konusaufnahme eine
Innenwandfläche definiert, wenn an der Innenwandflä-
che ein erster, bezogen auf die Implantatlängsachse
hohlzylindrischer Abschnitt ausgebildet ist und wenn die
mindestens zwei ersten Rastelemente am ersten hohl-
zylindrischen Abschnitt ausgebildet sind. Diese Weiter-
bildung ermöglicht es insbesondere, dass ein Zusam-
menwirken der ersten Rastelemente mit einem zugeord-
neten kürzeren Verbindungskonus in optimaler Weise er-
möglicht wird. Insbesondere kann so ein Kontakt des
Verbindungskonus mit der Konusaufnahme im Bereich
der ersten Rastelemente eben genau auf diese be-
schränkt werden. Ein Kontakt mit dem hohlzylindrischen
Abschnitt kann durch diese Ausgestaltung vermieden
werden.
[0030] Vorteilhaft ist es, wenn an der Innenwandfläche
ein zweiter, bezogen auf die Implantatlängsachse hohl-
zylindrischer Abschnitt ausgebildet ist und wenn die min-
destens zwei zweiten Rastelemente am zweiten hohlzy-
lindrischen Abschnitt ausgebildet sind. Auch bei den
zweiten Rastelementen ergibt sich wie bei den ersten
Rastelementen in Verbindung mit dem ersten hohlzylin-
drischen Abschnitt der Vorteil, dass hier nur ein Zusam-
menwirken mit dem Verbindungskonus mit den zweiten
Rastelementen, nicht jedoch mit der Innenfläche der Ko-
nusaufnahme im Bereich des zweiten hohlzylindrischen
Abschnitts ermöglicht wird.
[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass an der Konus-
aufnahme eine bezogen auf die Implantatlängsachse
umlaufende Nut angeordnet oder ausgebildet ist und
dass die Nut zwischen den mindestens zwei ersten Ras-
telementen einerseits und den mindestens zwei zweiten
Rastelementen andererseits angeordnet oder ausgebil-
det ist. Die Nut bildet eine Schwächung der Hülsenwand,
wodurch diese im Bereich der Nut flexibler beziehungs-
weise elastischer wird. Dies ist vorteilhaft für die Funktion
der zweiten Rastelemente. So kann insbesondere si-
chergestellt werden, dass auch das Verrasten der zwei-
ten Rastelemente mit einem längeren Verbindungsko-
nus zu einer beschleunigten Bewegung des ersten Pro-
beimplantatteils beim Aufschnappen auf den Verbin-
dungskonus führt, um das für einen Operateur ge-
wünschte Klickgeräusch zu erzeugen.
[0032] Auf einfache Weise lässt sich das modulare
Probeimplantatsystem ausbilden, wenn die Nut in Rich-
tung auf die Implantatlängsachse hin weisend konkav
gekrümmt ist. Beispielsweise kann sie mit einem kleinen

Radius ausgebildet sein, welcher einen Wert in einem
Bereich von etwa 1 mm bis etwa 2 mm aufweist.
[0033] Vorteilhaft ist es, wenn die Nut eine Nutebene
definiert und wenn die Nutebene quer, insbesondere
senkrecht, zur Implantatlängsachse verläuft. Beispiels-
weise kann die Nutebene so parallel zu den ersten und
zweiten Rastelementebenen verlaufen, insbesondere
zwischen diesen.
[0034] Vorzugsweise erstreckt sich die Nut zwischen
dem ersten hohlzylindrischen Abschnitt und dem zweiten
hohlzylindrischen Abschnitt. Es ist nicht zwingend erfor-
derlich, dass die Nut direkt an die beiden hohlzylindri-
schen Abschnitte angrenzt.
[0035] Günstigerweise grenzt die Nut direkt an den
ersten hohlzylindrischen Abschnitt und/oder direkt an
den zweiten hohlzylindrischen Abschnitt an. So kann sie
insbesondere bei einem direkten Angrenzen an den
zweiten hohlzylindrischen Abschnitt eine optimale Wir-
kung der mindestens zwei zweiten Rastelemente in der
beschriebenen Weise ermöglichen.
[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass die Hülsenwand
einen ersten Hülsenabschnitt und einen sich daran an-
schließenden zweiten Hülsenabschnitt umfasst, dass
sich die Konusaufnahme vom zweiten Hülsenabschnitt
in Richtung auf den ersten Hülsenabschnitt verjüngt,
dass die mindestens zwei ersten und zweiten Rastele-
mente ausschließlich am zweiten Hülsenabschnitt ange-
ordnet oder ausgebildet sind und dass eine erste Wand-
dicke des ersten Hülsenabschnitts größer ist als eine
zweite Wanddicke des zweiten Hülsenabschnitts. Insbe-
sondere ist die ersten Wanddicke mindestens etwa 50%
größer als die zweite Wanddicke. Zum Beispiel kann sie
etwa doppelt so groß sein wie die zweite Wanddicke.
Den zweiten Hülsenabschnitt mit einer reduzierten
Wanddicke oder Wandstärke auszubilden hat insbeson-
dere den Vorteil, dass sich die Hülsenwand beim Auf-
schieben des ersten Probeimplantatteils auf einen Ver-
bindungskonus eines zweiten Probeimplantatteils oder
eines Implantatteils im Bereich des zweiten Hülsenab-
schnitts in der erforderlichen Weise leicht verformen
kann. Der erste Hülsenabschnitt dagegen ist mit der ers-
ten Wanddicke stabiler und weniger elastisch ausgebil-
det. So kann die Funktion des ersten Probeimplantatteils
zum Rasten und Verbinden mit einem Verbindungsko-
nus eines zweiten Implantatteils oder eines Implantatteils
in definierter Weise vorgegeben und dadurch verbessert
werden.
[0037] Günstigerweise ist das mindestens eine erste
Probeimplantatteil aus einem Kunststoff ausgebildet ist.
Insbesondere kann hier ein Kunststoff zum Einsatz kom-
men, der die gewünschte Elastizität, insbesondere im
Bereich des zweiten Hülsenabschnitts beziehungsweise
im Bereich der ersten und zweiten Rastelemente, auf-
weist. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Kunststoff
um einen heißdampfsterilisierbaren Kunststoff.
[0038] Günstig ist es, wenn der Kunststoff Polypheny-
lensulfon (PPSU) ist oder enthält. Polyphenylensulfon ist
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ein amorpher Werkstoff mit einer hohen Glasübergang-
stemperatur und einer niedrigen Feuchteaufnahme. Er
eignet sich somit für hochwertige technische Teile und
hoch beanspruchte Massenprodukte. Mit anderen Wor-
ten ist ein solcher Kunststoff zur Ausbildung von Probe-
implantatteilen bestens geeignet.
[0039] Um eine Röntgenkontrolle des modularen Pro-
beimplantatsystems zu ermöglichen, ist es vorteilhaft,
wenn das mindestens eine erste Probeimplantatteil ein
Röntgenkontrastmittel enthält.
[0040] Eine gute Sichtbarkeit des Probeimplantatsys-
tems unter Röntgenkontrolle lässt sich erreichen, wenn
das Röntgenkontrastmittel Bariumsulfat ist oder enthält.
[0041] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass das modulare
Probeimplantatsystem mindestens ein zweites Probeim-
plantatteil oder mindestens ein Implantatteil umfasst und
dass das mindestens eine zweite Probeimplantatteil oder
das mindestens eine Implantatteil einen in die Konusauf-
nahme einführbaren Verbindungskonus umfasst. So
können die gekoppelten ersten und zweiten Probeimp-
lantatteile beispielsweise einen ersten Probegelenkimp-
lantatteil eines künstlichen Probegelenks bilden.
[0042] Vorzugsweise umfasst das modulare Probeim-
plantatsystem mindestens zwei zweite Probeimplantat-
teile oder mindestens zwei Implantatteile mit unter-
schiedlich langen Verbindungskonen. Diese können
dann wie beschrieben mit dem ersten Probeimplantatteil
mit seinen ersten beziehungsweise zweiten Rastele-
menten in Eingriff gebracht und gekoppelt werden.
[0043] Vorteilhaft ist es, wenn das mindestens eine
zweite Probeimplantatteil in Form eines in eine Knochen-
kavität einsetzbaren Probeschafts oder in Form eines
Raspelkörpers ausgebildet ist. Beispielsweise kann mit
einem Raspelkörper eine Knochenkavität präpariert wer-
den. Ist der Raspelkörper in die Knochenkavität einge-
setzt, kann er zum Bestimmen einer Größe der endgültig
zu implantierenden Implantatkomponenten mit einem in
Form eines Probekopfs ausgebildeten oder einen sol-
chen umfassenden ersten Probeimplantatteils in der
oben beschriebenen Weise rastend gekoppelt werden.
[0044] Günstigerweise weist das mindestens eine ers-
te Probeimplantatteil einen kugeligen oder kugelförmi-
gen Probegelenkkopf auf. Ein solcher Probegelenkkopf
kann beispielsweise mit einer Probegelenkpfanne eines
künstlichen Probehüftgelenks zusammenwirken, um die
optimale Größe der dauerhaft zu implantierenden Imp-
lantatkomponenten zu bestimmen.
[0045] Auf einfache Weise lässt sich das erste Probe-
implantatteil ausbilden, wenn der Probegelenkkopf einen
bezogen auf die Implantatlängsachse rotationssymmet-
rischen Ausschnitt einer Kugeloberfläche aufweist.
[0046] Günstig ist es, wenn die Durchbrechung die Ko-
nusaufnahme und die Kugeloberfläche fluidwirksam ver-
bindet. So lässt sich die Konusaufnahme wie erläutert
optimal entlüften. Zudem kann durch die Durchbrechung
auch Gewebe und Flüssigkeit aus der Konusaufnahme
sicher entweichen.

[0047] Vorteilhaft ist es, wenn das modulare Probeim-
plantatsystem mindestens ein künstliches Probegelenk
mit einem ersten Probegelenkimplantatteil und einem mit
diesem gelenkig zusammenwirkenden zweiten Probe-
gelenkimplantatteil umfasst. Mit einem solchen Probe-
gelenk können bei einem Patienten Größe und Form der
endgültig und dauerhaft zu implantierenden Implantat-
komponenten zuverlässig bestimmt werden.
[0048] Vorteilhaft ist es, wenn das künstliche Probe-
gelenk in Form eines Probehüftgelenks ausgebildet ist,
wenn das erste Probegelenkimplantatteil einen Prothe-
senschaft mit Probegelenkkopf bildet und wenn das
zweite Probegelenkimplantatteil in Form einer Probege-
lenkpfanne ausgebildet ist. Auf diese Weise können mit
dem modularen Probeimplantatsystem von einem Ope-
rateur geeignete Implantatkomponenten sowohl hin-
sichtlich ihrer Form also auch ihrer Größe für dauerhaft
zu implantierende Hüftgelenkendoprothesen zuverläs-
sig ermittelt werden.
[0049] Günstig ist es, wenn das mindestens eine erste
Probeimplantatteil und/oder das mindestens eine zweite
Probeimplantatteil oder das Implantatteil einstückig, ins-
besondere monolithisch, ausgebildet sind. So lässt sich
eine hohe Stabilität der Probeimplantatteile erreichen.
Zudem kann so auch eine Gefahr minimiert werden, dass
kleine Teile von den jeweiligen Probeimplantatteilen ab-
fallen und beispielsweise in einem Operationssitus in un-
erwünschter Weise verloren gehen können.
[0050] Die vorstehende Beschreibung umfasst somit
insbesondere die nachfolgend in Form durchnummerier-
ter Sätze definierten Ausführungsformen modularer Pro-
beimplantatsysteme:

1. Modulares Probeimplantatsystem (12) umfas-
send mindestens ein erstes Probeimplantatteil (10),
welches ausgebildet ist zum lösbaren Verbinden mit
mindestens einem zweiten Probeimplantatteil (14,
16) und/oder einem Implantatteil zur Ausbildung
mindestens eines ersten Probegelenkimplantatteils
(18, 20), wobei das mindestens eine erste Probeim-
plantatteil (10) eine Konusaufnahme (22) zum Auf-
nehmen eines Verbindungskonus (24, 26) des min-
destens einen zweiten Probeimplantatteils (14, 16)
oder des mindestens einen Implantatteils umfasst,
wobei die Konusaufnahme (22) eine Implantatlängs-
achse (28) definiert, wobei das mindestens eine ers-
te Probeimplantatteil (10) mindestens zwei einander
zugeordnete erste Rastelemente (76) und mindes-
tens zwei einander zugeordnete zweite Rastelemen-
te (78) umfasst, wobei die mindestens zwei ersten
Rastelemente (76) einerseits und die mindestens
zwei zweiten Rastelemente (78) andererseits in der
Konusaufnahme (22) bezogen auf die Implantat-
längsachse (28) axial versetzt angeordnet oder aus-
gebildet sind zum rastenden Hintergreifen unter-
schiedlich langer Verbindungskonen (24, 26) zweiter
Probeimplantatteile (14, 16) oder Implantatteile, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
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erste Probeimplantatteil (10) eine die Konusaufnah-
me (22) definierende Aufnahmehülse (36) umfasst,
dass die Aufnahmehülse (36) eine die Implantat-
längsachse (28) umgebende und die Konusaufnah-
me (22) begrenzende Hülsenwand (38) umfasst und
dass die Hülsenwand (38) mindestens in einem ers-
ten Bereich (96) zwischen den mindestens zwei ers-
ten Rastelementen (78) und mindestens in einem
zweiten Bereich (98) zwischen den mindestens zwei
zweiten Rastelementen (78) einschnitt- und/oder
durchbrechungsfrei ausgebildet ist.

2. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülsenwand (38)
vollständig einschnitt- und/oder durchbrechungsfrei
ausgebildet ist.

3. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Konus-
aufnahme (22) eine Einführöffnung (40) zum Einfüh-
ren des Verbindungskonus (24, 26) umfasst und
dass die Einführöffnung (40) von einem kreisringför-
migen, unterbrechungsfreien Einführöffnungsrand
(42) begrenzt ist.

4. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einführöffnungs-
rand (42) eine Randebene (44) definiert und dass
sich die Randebene (44) quer, insbesondere senk-
recht, zur Implantatlängsachse (28) erstreckt.

5. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Konusaufnahme (22) in Richtung auf
einen Konusboden (46) hin konisch verjüngt und
dass sich der Konusboden (46) quer, insbesondere
senkrecht, zur Implantatlängsachse (28) erstreckt.

6. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 5,
dadurch gekennzeichnet, dass am mindestens ei-
nen ersten Probeimplantatteil (10) eine Durchbre-
chung (48) ausgebildet ist und dass die Durchbre-
chung (48) den Konusboden (46) durchsetzt.

7. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbrechung
(48) koaxial zur Implantatlängsachse (28) angeord-
net oder ausgebildet ist.

8. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
Sätze 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Konusboden (46) eine in Richtung auf die Einführ-
öffnung (40) hin weisende Anschlagfläche (50) für
eine Konusendfläche (52, 54) des Verbindungsko-
nus (24, 26) bildet, wobei die Anschlagfläche (50)
insbesondere ringförmig ausgebildet ist.

9. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der

Sätze 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein ers-
ter Abstand (88) der mindestes zwei ersten Raste-
lemente (76) vom Konusboden (46) kleiner ist als
ein zweiter Abstand (90) der mindestens zwei zwei-
ten Rastelemente (78) vom Konusboden (46).

10. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die mindestens zwei ersten Rastele-
mente (76) bezogen auf die Implantatlängsachse
(28) in Umfangsrichtung erstrecken.

11. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) gleichmäßig über einen Umfang der Hülsen-
wand (38) verteilt angeordnet oder ausgebildet sind.

12. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die mindestens zwei zweiten Raste-
lemente (78) bezogen auf die Implantatlängsachse
(28) in Umfangsrichtung erstrecken.

13. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei zweiten Rastelemen-
te (78) gleichmäßig über einen Umfang der Hülsen-
wand (38) verteilt angeordnet oder ausgebildet sind.

14. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) eine erste Rastelementebene (84) definieren
und dass sich die erste Rastelementebene (84) quer,
insbesondere senkrecht, zur Implantatlängsachse
(28) erstreckt.

15. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei zweiten Rastelemen-
te (78) eine zweite Rastelementebene (86) definie-
ren und dass sich die zweite Rastelementebene (86)
quer, insbesondere senkrecht, zur Implantatlängs-
achse (28) erstreckt.

16. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) in Form von in Richtung auf die Implantatlängs-
achse (28) hin weisenden ersten Rastvorsprüngen
(80) ausgebildet sind.

17. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei zweiten Rastelemen-
te (78) in Form von in Richtung auf die Implantat-
längsachse (28) hin weisenden zweiten Rastvor-
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sprüngen (82) ausgebildet sind.

18. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) und die mindestens zwei zweiten Rastelemente
(78) in Umfangsrichtung versetzt zueinander ange-
ordnet oder ausgebildet sind derart, dass in Um-
fangsrichtung jedes erste Rastelement (76) zwi-
schen zwei zweiten Rastelementen (78) und jedes
zweite Rastelement (78) zwischen zwei ersten Ras-
telementen (76) angeordnet oder ausgebildet ist.

19. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei erste Rastelemente (76) vorgesehen
sind und dass die zwei ersten Rastelemente (76)
bezogen auf die Implantatlängsachse (28) einander
diametral gegenüberliegend angeordnet oder aus-
gebildet sind.

20. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei zweite Rastelemente (78) vorgese-
hen sind und dass die zwei zweiten Rastelemente
(78) bezogen auf die Implantatlängsachse (28) ein-
ander diametral gegenüberliegend angeordnet oder
ausgebildet sind.

21. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die mindestens zwei ersten Rastele-
mente (76) über einen ersten Umfangswinkel (92)
bezogen auf die Implantatlängsachse (28) erstre-
cken, dass sich die mindestens zwei zweiten Rast-
elemente (78) über einen zweiten Umfangswinkel
(94) bezogen auf die Implantatlängsachse (28) er-
strecken und dass der erste Umfangswinkel (92) grö-
ßer ist als der zweite Umfangswinkel (94).

22. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 21,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Umfangs-
winkel (92) einen Wert in einem Bereich von etwa
30° bis etwa 50° aufweist, insbesondere in einem
Bereich von etwa 35° bis etwa 45°, und dass der
zweite Umfangswinkel (94) einen Wert in einem Be-
reich von etwa 20° bis etwa 30° aufweist, insbeson-
dere in einem Bereich von etwa 22° bis etwa 28°.

23. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die Konusaufnahme (22) eine Innenwand-
fläche (64) definiert, dass an der Innenwandfläche
(64) ein erster, bezogen auf die Implantatlängsachse
(28) hohlzylindrischer Abschnitt (66) ausgebildet ist
und dass die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) am ersten hohlzylindrischen Abschnitt (66) aus-
gebildet sind.

24. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 23,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Innenwand-
fläche (64) ein zweiter, bezogen auf die Implantat-
längsachse (28) hohlzylindrischer Abschnitt (68)
ausgebildet ist und dass die mindestens zwei zwei-
ten Rastelemente (78) am zweiten hohlzylindrischen
Abschnitt (68) ausgebildet sind.

25. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Konusaufnahme (22) eine bezogen
auf die Implantatlängsachse (28) umlaufende Nut
(72) angeordnet oder ausgebildet ist und dass die
Nut (72) zwischen den mindestens zwei ersten Ras-
telementen (76) einerseits und den mindestens zwei
zweiten Rastelementen (78) andererseits angeord-
net oder ausgebildet ist.

26. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 25,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (72) in Rich-
tung auf die Implantatlängsachse (28) hin weisend
konkav gekrümmt ist.

27. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 25
oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (72)
eine Nutebene (74) definiert und dass die Nutebene
(74) quer, insbesondere senkrecht, zur Implantat-
längsachse (28) verläuft.

28. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der Sätze 25 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Nut (72) zwischen dem ersten hohlzylindri-
schen Abschnitt (66) und dem zweiten hohlzylindri-
schen Abschnitt (68) erstreckt.

29. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der Sätze 25 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass
die Nut (72) direkt an den ersten hohlzylindrischen
Abschnitt (66) und/oder direkt an den zweiten hohl-
zylindrischen Abschnitt (68) angrenzt.

30. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hülsenwand (38) einen ersten Hülsen-
abschnitt (56) und einen sich daran anschließenden
zweiten Hülsenabschnitt (58) umfasst, dass sich die
Konusaufnahme (22) vom zweiten Hülsenabschnitt
(58) in Richtung auf den ersten Hülsenabschnitt (56)
verjüngt, dass die mindestens zwei ersten und zwei-
ten Rastelemente (76, 78) ausschließlich am zwei-
ten Hülsenabschnitt (58) angeordnet oder ausgebil-
det sind und dass eine erste Wanddicke (60) des
ersten Hülsenabschnitts (56) größer ist als eine
zweite Wanddicke (62) des zweiten Hülsenab-
schnitts (58), insbesondere mindestens etwa 50%
größer.

31. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
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der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine erste Probeimplan-
tatteil (10) aus einem Kunststoff ausgebildet ist.

32. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 31,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff Poly-
phenylensulfon (PPSU) ist oder enthält.

33. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine erste Probeimplan-
tatteil (10) ein Röntgenkontrastmittel enthält.

34. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 33,
dadurch gekennzeichnet, dass das Röntgenkont-
rastmittel Bariumsulfat ist oder enthält.

35. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass das modulare Probeimplantatsystem (12)
mindestens ein zweites Probeimplantatteil (14, 16)
oder mindestens ein Implantatteil umfasst und dass
das mindestens eine zweite Probeimplantatteil (14,
16) oder das mindestens eine Implantatteil einen in
die Konusaufnahme (22) einführbaren Verbindungs-
konus (24, 26) umfasst.

36. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 35,
dadurch gekennzeichnet, dass das modulare Pro-
beimplantatsystem (12) mindestens zwei zweite
Probeimplantatteile (14, 16) oder mindestens zwei
Implantatteile mit unterschiedlich langen Verbin-
dungskonen (24, 26) umfasst.

37. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 35
oder 36, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine zweite Probeimplantatteil (14, 16) in Form
eines in eine Knochenkavität einsetzbaren Probe-
schafts (100, 102) oder in Form eines Raspelkörpers
ausgebildet ist.

38. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine erste Probeimplan-
tatteil (10) einen kugeligen oder kugelförmigen Pro-
begelenkkopf (30) aufweist.

39. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 37,
dadurch gekennzeichnet, dass der Probegelenkkopf
(30) einen bezogen auf die Implantatlängsachse
(28) rotationssymmetrischen Ausschnitt einer Ku-
geloberfläche (32) aufweist.

40. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 38,
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbrechung
(48) die Konusaufnahme (22) und die Kugeloberflä-
che (32) fluidwirksam verbindet.

41. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass das modulare Probeimplantatsystem (12)
mindestens ein künstliches Probegelenk (104, 106)
mit einem ersten Probegelenkimplantatteil (18, 20)
und einem mit diesem gelenkig zusammenwirken-
den zweiten Probegelenkimplantatteil (108, 110)
umfasst.

42. Modulares Probeimplantatsystem nach Satz 41,
dadurch gekennzeichnet, dass das künstliche Pro-
begelenk (104, 106) in Form eines Probehüftgelenks
ausgebildet ist, dass das erste Probegelenkimplan-
tatteil (18, 20) einen Prothesenschaft mit Probege-
lenkkopf bildet und dass das zweite Probegelenkim-
plantatteil (108, 110) in Form einer Probegelenk-
pfanne (112, 114) ausgebildet ist.

43. Modulares Probeimplantatsystem nach einem
der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine erste Probeimplan-
tatteil (10) und/oder das mindestens eine zweite Pro-
beimplantatteil (14, 16) oder das Implantatteil ein-
stückig, insbesondere monolithisch, ausgebildet
sind.

[0051] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammen-
hang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung. Es
zeigen:

Figur 1: eine erste perspektivische Ansicht eines
ersten Ausführungsbeispiels eines ersten
Probeimplantatteils in Form eines Probe-
kopfes mit Konusaufnahme;

Figur 2: eine weitere, perspektivische Ansicht des
ersten Probeimplantatteils aus Figur 1 in
teilweise durchbrochener Darstellung;

Figur 3: eine Schnittansicht längs Linie 3-3 in Figur
2;

Figur 4: eine vergrößerte Ansicht des Bereichs A
aus Figur 3;

Figur 5: eine Schnittansicht längs Linie 5-5 in Figur
2;

Figur 6: eine vergrößerte Teilansicht des Bereichs
B aus Figur 5;

Figur 7: eine teilweise geschnittene Ansicht des Pro-
bekopfs aus Figur 1 mit einem ersten Aus-
führungsbeispiel eines zweiten Probeimp-
lantatteils mit kurzem Verbindungskonus;

Figur 8: eine vergrößerte Teilansicht des Bereichs
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C in Figur 7;

Figur 9: eine teilweise geschnittene Ansicht des Pro-
bekopfs aus Figur 1 im Zusammenwirken
mit einem zweiten Ausführungsbeispiel ei-
nes zweiten Probeimplantatteils mit einem
längeren Verbindungskonus;

Figur 10: eine vergrößerte Teilansicht des Bereichs
D aus Figur 9; und

Figur 11: eine Schnittansicht längs Linie 11-11 in Fi-
gur 9.

[0052] In Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
ersten Probeimplantatteils 10 schematisch dargestellt.
Es bildet einen Teil eines schematisch in den Figuren 7
und 9 dargestellten modularen Probeimplantatsystems
12.
[0053] Das erste Probeimplantatteil 10 ist ausgebildet
zum lösbaren Verbinden mit zweiten Probeimplantattei-
len 14 beziehungsweise 16, welche schematisch in den
Figuren 7 und 9 dargestellt sind. Die miteinander verbun-
denen ersten und zweiten Probeimplantatteile 10 und 14
bilden ein erstes Probegelenkimplantatteil 18. Die mit-
einander gekoppelten ersten und zweiten Probeimplan-
tatteile 10 und 16 bilden ein weiteres erstes Probegelen-
kimplantatteil 20.
[0054] Das erste Probeimplantatteil 10 umfasst eine
Konusaufnahme 22 zum Aufnehmen eines Verbindungs-
konus 24 beziehungsweise 26 des zweiten Probeimp-
lantatteils 14 beziehungsweise 16.
[0055] Die Konusaufnahme 22 definiert eine Implan-
tatlängsachse 28.
[0056] Das erste Probeimplantatteil 10 umfasst einen
Probegelenkkopf 30. Dieser ist kugelig beziehungsweise
kugelförmig ausgebildet und definiert insgesamt eine
Halbkugel. Seitlich ist die Halbkugel mit zwei parallel zu-
einander verlaufenden Abflachungen versehen, die eine
manuelle Handhabung des ersten Probeimplantatteils
erleichtern.
[0057] Der Probegelenkkopf 30 definiert einen Aus-
schnitt einer Kugeloberfläche 32. Dieser Ausschnitt ist
bezogen auf die Implantatlängsachse 28 rotationssym-
metrisch ausgebildet.
[0058] Von einer ebenen Unterseite 34 des Probege-
lenkkopfs 30 erstreckt sich koaxial zur Implantatlängs-
achse 28 eine Aufnahmehülse 36 weg. Die Aufnahme-
hülse 36 definiert die Konusaufnahme 22. Sie umfasst
ferner eine die Implantatlängsachse 28 umgebende und
die Konusaufnahme 22 begrenzende Hülsenwand 38.
[0059] Die Konusaufnahme 22 umfasst eine Einführ-
öffnung 40 zum Einführen der Verbindungskonen 24, 26.
Sie ist von einem kreisringförmigen, unterbrechungsfrei-
en Einführöffnungsrand 42 begrenzt. Der Einführöff-
nungsrand 42 definiert eine Randebene 44, welche sich
quer, bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispiel senkrecht, zur Implantatlängsachse 28 er-

streckt.
[0060] Die Konusaufnahme 22 verjüngt sich in Rich-
tung auf einen Konusboden 46 hin konisch. Der Konus-
boden 46 erstreckt sich quer, bei dem in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiel senkrecht, zur Imp-
lantatlängsachse 28.
[0061] Am ersten Probeimplantatteil 10 ist ferner eine
Durchbrechung 48 ausgebildet, welche die Konusauf-
nahme 22 und die Kugeloberfläche 32 fluidwirksam ver-
bindet. Die Durchbrechung 48 durchsetzt den Konusbo-
den 46. Sie ist koaxial zur Implantatlängsachse 28 aus-
gebildet.
[0062] Der Konusboden 46 bildet eine in Richtung auf
die Einführöffnung 40 hin weisende Anschlagfläche 50
für Konusendflächen 52 beziehungsweise 54 der Ver-
bindungskonen 24 beziehungsweise 26. Aufgrund der
den Konusboden 46 koaxial zur Implantatlängsachse 28
durchsetzenden Durchbrechung 48 ist die Anschlagflä-
che 50 bei dem in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel des ersten Probeimplantatteils 10 ringför-
mig ausgebildet, nämlich kreisringförmig.
[0063] Die Hülsenwand 38 umfasst einen ersten Hül-
senabschnitt 56 und einen zweiten Hülsenabschnitt 58.
Der erste Hülsenabschnitt 56 erstreckt sich ausgehend
vom Konusboden 46 in Richtung auf den zweiten Hül-
senabschnitt 58, welcher sich direkt an den ersten Hül-
senabschnitt 56 anschließt. Auf diese Weise begrenzen
die Hülsenabschnitte 56 und 58 die Konusaufnahme 22
derart, dass sich die Konusaufnahme 22 vom zweiten
Hülsenabschnitt 58 in Richtung auf den ersten Hülsen-
abschnitt 56, und zwar bis zum Konusboden 46 hin, ver-
jüngt.
[0064] Der erste Hülsenabschnitt 56 definiert eine ers-
te Wanddicke 60. Der zweite Hülsenabschnitt 58 definiert
eine zweite Wanddicke 62. Die erste Wanddicke 60 ist
größer als die zweite Wanddicke 62, und zwar mindes-
tens etwa 50% größer. Bei dem in den Figuren darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist die erste Wanddicke 60
etwa doppelt so groß wie die zweite Wanddicke 62.
[0065] Die Konusaufnahme 22 definiert eine Innen-
wandfläche 64. Diese ist ausgehend vom Einführöff-
nungsrand 42 konisch geformt und verjüngt sich ausge-
hend vom Einführöffnungsrand 42 bis zum Konusboden
46 hin kontinuierlich.
[0066] Von der grundsätzlich konischen Innenwand-
fläche 64 abweichend sind an dieser ein erster hohlzy-
lindrischer Abschnitt 66 und zweiter hohlzylindrischer
Abschnitt 68 ausgebildet. Die Abschnitte 66 und 68 sind
jeweils bezogen auf die Implantatlängsachse 28 hohlzy-
lindrisch ausgebildet. Dies bedeutet, dass die Innen-
wandfläche 64 in den Bereichen der ersten und zweiten
hohlzylindrischen Abschnitte 66 und 68 ihren jeweiligen
Innendurchmesser beibehält und nicht verringert, wie
dies im übrigen Bereich der Innenwandfläche 64 ausge-
hend vom Einführöffnungsrand 42 in Richtung auf den
Konusboden 46 hin der Fall ist.
[0067] Der zweite hohlzylindrische Abschnitt 68
schließt unmittelbar an den Einführöffnungsrand 42 an.

17 18 



EP 4 385 462 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0068] Zwischen den ersten und zweiten hohlzylindri-
schen Abschnitten 66 und 68 ist am zweiten Hülsenab-
schnitt 58 eine Vertiefung 70 in Form einer Nut 72 aus-
gebildet. Die Nut 72 grenzt jeweils direkt an die hohlzy-
lindrischen Abschnitte 66 und 68 an. Die Vertiefung 70
und damit auch die Nut 72 sind an der Konusaufnahme
22 bezogen auf die Implantatlängsachse 28 umlaufend
angeordnet beziehungsweise ausgebildet. Die Nut 72 ist
zudem in Richtung auf die Implantatlängsachse 28 hin
weisend konkav gekrümmt. Überdies definiert die Nut 72
eine Nutebene 74, welche quer, bei dem in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiel senkrecht, zur Imp-
lantatlängsachse 28 verläuft.
[0069] Zum rastenden Verbinden des ersten Probeim-
plantatteils 10 mit einem der Verbindungskonen 24, 26
umfasst das erste Probeimplantatteil 10 zwei oder mehr
einander zugeordnete erste Rastelemente 76 und zwei
oder mehr einander zugeordnete zweite Rastelemente
78. Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispiel des ersten Probeimplantatteils 10 sind jeweils
zwei erste Rastelemente 76 und zwei zweite Rastele-
mente 78 vorgesehen.
[0070] Die ersten und zweiten Rastelemente 76 und
78 sind ausschließlich am zweiten Hülsenabschnitt 58
angeordnet beziehungsweise ausgebildet.
[0071] Die zwei ersten Rastelemente 76 sind am ers-
ten hohlzylindrischen Abschnitt 66 ausgebildet. Die zwei
zweiten Rastelemente 78 sind dagegen am zweiten hohl-
zylindrischen Abschnitt 68 ausgebildet.
[0072] Die zwei ersten Rastelemente 76 sind gleich-
mäßig über einen Umfang der Hülsenwand 38, als ins-
besondere des ersten hohlzylindrischen Abschnitts 66,
verteilt angeordnet beziehungsweise ausgebildet.
[0073] Die zwei zweiten Rastelemente 78 sind eben-
falls gleichmäßig über einen Umfang der Hülsenwand 38
verteilt angeordnet beziehungsweise ausgebildet, mithin
also über einen Umfang des zweiten hohlzylindrischen
Abschnitts 68.
[0074] Die zwei ersten Rastelemente 76 erstrecken
sich bezogen auf die Implantatlängsachse 28 in Um-
fangsrichtung. Auch die zwei zweiten Rastelemente 78
erstrecken sich bezogen auf die Implantatlängsachse 28
in Umfangsrichtung.
[0075] Die zwei ersten Rastelemente 76 sind in Form
von in Richtung auf die Implantatlängsachse 28 hin wei-
senden ersten Rastvorsprüngen 80 ausgebildet. Die
zwei zweiten Rastelemente 78 sind ebenfalls in Form
von in Richtung auf die Implantatlängsachse 28 hin wei-
senden zweiten Rastvorsprüngen 82 ausgebildet.
[0076] Die gleichmäßige Verteilung der ersten und
zweiten Rastelemente 76 und 78 über einen Umfang der
Hülsenwand 38 führt dazu, dass die zwei ersten Raste-
lemente 76 bezogen auf die Implantatlängsachse 28 ein-
ander diametral gegenüberliegend angeordnet bezie-
hungsweise ausgebildet sind. Auch die zwei zweiten
Rastelemente 78 sind bezogen auf die Implantatlängs-
achse 28 einander diametral gegenüberliegend ange-
ordnet beziehungsweise ausgebildet.

[0077] Ferner definieren die ersten Rastelemente 76
eine erste Rastelementebene 84, welche sich quer, bei
dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel
senkrecht, zur Implantatlängsachse 28 erstreckt. In ähn-
licher Weise definieren die zweiten Rastelemente 78 eine
zweite Rastelementebene 86, welche sich quer, bei dem
in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel senk-
recht, zur Implantatlängsachse 28 erstreckt. Mithin ver-
laufen also die ersten und zweiten Rastelementebenen
84, 86 parallel zueinander sowie parallel zum Konusbo-
den 46 und zur Randebene 44.
[0078] Die ersten und zweiten Rastelemente 76 und
78 sind an der Konusaufnahme 22 bezogen auf die Im-
plantatlängsachse 28 somit axial versetzt zueinander an-
geordnet beziehungsweise ausgebildet. Ein erster Ab-
stand 88 der ersten Rastelemente 76 vom Konusboden
46 ist somit kleiner als ein zweiter Abstand 90 der zweiten
Rastelemente 78 vom Konusboden 46. Durch die unter-
schiedlichen Abstände 88 und 90 können die ersten und
zweiten Rastelemente 76 und 78 die unterschiedlich lan-
gen Verbindungskonen 24, 26 in einer Kopplungsstel-
lung, wie sie schematisch in den Figuren 7 und 9 für den
einerseits kürzeren Verbindungskonus 24 und anderer-
seits den längeren Verbindungskonus 26 schematisch
dargestellt sind, hintergreifen.
[0079] Die ersten und zweiten Rastelemente 76 und
78 sind nicht nur axial zueinander versetzt bezogen auf
die Implantatlängsachse 28 angeordnet beziehungswei-
se ausgebildet, sondern auch in Umfangsrichtung ver-
setzt zueinander, und zwar derart, dass in Umfangsrich-
tung jedes erste Rastelement 76 zwischen zwei zweiten
Rastelementen 78 und jedes zweite Rastelement 78 zwi-
schen zwei ersten Rastelementen 76 angeordnet bezie-
hungsweise ausgebildet ist. Dies ist insbesondere gut in
den Figuren 1 und 2 zu erkennen.
[0080] Die ersten und zweiten Rastvorsprünge 80 und
82 sind wulstartig von den jeweiligen hohlzylindrischen
Abschnitten 66, 68 vorstehend ausgebildet. Die ersten
Rastelemente 76 erstrecken sich bezogen auf die Imp-
lantatlängsachse 28 jeweils über einen ersten Umfangs-
winkel 92. Die zweiten Rastelemente 78 erstrecken sich
jeweils über einen zweiten Umfangswinkel 94 bezogen
auf die Implantatlängsachse 28. Bei dem in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiel ist der erste Umfangs-
winkel 92 größer als der zweite Umfangswinkel 94. Der
erste Umfangswinkel 92 weist einen Wert in einem Be-
reich von etwa 30° bis etwa 50° auf. Bei dem in den Fi-
guren dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt der
Wert des ersten Umfangswinkels 92 etwa 40°.
[0081] Der zweite Umfangswinkel 94 weist dagegen
einen Wert in einem Bereich von etwa 20° bis etwa 30°
auf. Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispiel beträgt der Wert des zweiten Umfangswinkels
94 etwa 25°.
[0082] Die Nut 72 erstreckt sich wie beschrieben zwi-
schen den zwei ersten Rastelementen 76 einerseits und
den zweiten Rastelementen 78 andererseits. Die Nut 72
beziehungsweise die Vertiefung 70 bildet einen ge-
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schwächten Bereich des zweiten Hülsenabschnitts 58,
wodurch eine Elastizität der Hülsenwand 38 in diesem
Bereich erhöht wird.
[0083] Die ersten Rastelemente 76 erstrecken sich so-
mit gemeinsam nicht über den gesamten Umfang des
ersten hohlzylindrischen Abschnitts 66. Dies gilt entspre-
chend auch für die zweiten Rastelemente 78 bezogen
auf den zweiten hohlzylindrischen Abschnitt 68. In Um-
fangsrichtung werden somit ein erster Bereich 96 zwi-
schen den ersten Rastelementen 76 und ein zweiter Be-
reich 98 zwischen den zweiten Rastelementen 78 defi-
niert. In den ersten und zweiten Bereichen 96 und 98
sind an der Hülsenwand 38 weder Einschnitte noch
Durchbrechungen ausgebildet. Mithin sind also die Be-
reiche 96 und 98 einschnitt- und durchbrechungsfrei aus-
gebildet.
[0084] Aber nicht nur in den Bereichen 96 und 98 ist
die Hülsenwand 38 einschnitt- und durchbrechungsfrei
ausgebildet. Vielmehr ist die Hülsenwand 38 vollständig
einschnitt- und durchbrechungsfrei ausgebildet. Es sind
also beim ersten Probeimplantatteil 10 keine elastischen
oder flexiblen Finger ausgebildet, an denen die ersten
und zweiten Rastelemente 76 beziehungsweise 78 an-
geordnet oder ausgebildet sind.
[0085] Die ersten und zweiten Rastelemente 76 und
78 sind jeweils in Umfangsrichtung angefast. In axialer
Richtung weisen sie einen kantenfreien Verlauf auf. Die-
ser umfasst jeweils ausgehend von den hohlzylindri-
schen Wandabschnitten 66 beziehungsweise 68 einen
auf die Implantatlängsachse 28 weisenden konkaven, ei-
nen sich daran anschließenden konvexen und einen sich
daran anschließenden weiteren konkaven Abschnitt auf.
Durch diese Ausgestaltung können die Rastelemente 76
und 78 an von der Implantatlängsachse 28 weg weisen-
den Konusaußenfläche der Verbindungskonen 24, 26
aufgleiten, wenn die Verbindungskonen 24 beziehungs-
weise 26 in die Konusaufnahme 22 eingeführt werden.
[0086] Das erste Probeimplantatteil 10 ist aus einem
Kunststoff ausgebildet. Als Kunststoff wird insbesondere
Polyphenylensulfon (PPSU) eingesetzt.
[0087] Um das erste Probeimplantatteil 10 unter Rönt-
genkontrolle sichtbar zu machen, enthält der Kunststoff
ein Röntgenkontrastmittel. Dabei kann es sich insbeson-
dere um Bariumsulfat handeln.
[0088] Bei dem in den Figuren beispielhaft dargestell-
ten Probeimplantatsystem 12 sind die zweiten Probeim-
plantatteile 14, 16 in Form eines in eine Knochenkavität
einsetzbaren Probeschafts 100 beziehungsweise 102
ausgebildet. Alternativ können zweite Probeimplantattei-
le auch in Form von in den Figuren nicht dargestellten
Raspelkörpern ausgebildet sein. Diese können ebenfalls
entsprechende Verbindungskonen aufweisen, die ana-
log zu den Verbindungskonen 24, 26 ausgebildet und mit
dem ersten Probeimplantatteil 10 wie beschrieben ras-
tend koppelbar sind.
[0089] An dieser Stelle sei angemerkt, dass anstelle
der in den Figuren beispielhaft dargestellten zweiten Pro-
beimplantatteilen 14 und 16, die lediglich für einen tem-

porären Verbleib im Körper eines Patienten bestimmt
sind, auch in Form und Größe identisch ausgebildete Im-
plantatteile, die für einen dauerhaften Verbleib im Körper
des Patienten bestimmt sind, im Zusammenwirken mit
dem ersten Probeimplantatteil 10 zur Ausbildung erster
Probegelenkimplantatteile des modularen Probeimplan-
tatsystems 12 zum Einsatz kommen können. Diese Im-
plantatteile können ebenfalls entsprechende Verbin-
dungskonen aufweisen, die analog zu den Verbindungs-
konen 24, 26 ausgebildet und mit dem ersten Probeim-
plantatteil 10 wie beschrieben rastend koppelbar sind.
Auf die Darstellung derartiger Implantatteile wurde der
Übersichtlichkeit wegen in den Figuren verzichtet, da sie
sich wie erläutert in Form und Größe von den zweiten
Probeimplantatteilen 14 und 16 nicht unterscheiden.
[0090] Das modulare Probeimplantatsystem 12 kann
ferner auch ein künstliches Probegelenk 104 bezie-
hungsweise 106 umfassen. Das Probegelenk 104 um-
fasst dabei den ersten Probegelenkimplantatteil 18 und
einen mit diesem gelenkig zusammenwirkenden zweiten
Probegelenkimplantatteil 108. Das Probegelenk 106 um-
fasst den ersten Probegelenkimplantatteil 20 und einen
mit diesem gelenkig zusammenwirkenden zweiten Pro-
begelenkimplantatteil 110.
[0091] In den Figuren 7 und 9 sind die Probegelenke
104 und 106 beispielhaft als in Form von Probehülftge-
lenken ausgebildet dargestellt. Die ersten Probegelenk-
implantatteile 18, 20 bilden dabei einen Prothesenschaft
mit Probegelenkkopf und die zweiten Probegelenkimp-
lantatteile 108, 110 sind in Form einer Probegelenkpfan-
ne 112 beziehungsweise 114 ausgebildet.
[0092] Bei dem in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel des modularen Probeimplantatsystems 12
sind die ersten Probeimplantatteile 10 und die zweiten
Probeimplantatteile 14, 16 jeweils einstückig, nämlich
monolithisch, ausgebildet.
[0093] Die Funktionsweise des modularen Probeimp-
lantatsystems 12, insbesondere die rastende Verbin-
dung zwischen dem ersten Probeimplantatteil 10 den
zweiten Probeimplantatteilen 14 beziehungsweise 16
wird nachfolgend kurz erläutert.
[0094] Die Figuren 7 und 8 zeigen das erste Probege-
lenkimplantatteil 18 beim Koppeln der ersten und zweiten
Probeimplantatteile 10 und 14 miteinander. Der Verbin-
dungskonus 24 wird in die Konusaufnahme 22 einge-
führt. Er weist eine Länge auf, so dass er mit den ersten
Rastelementen 76 zusammenwirken kann. Beim Einfüh-
ren des Verbindungskonus 24 in die Konusaufnahme 22
verformt sich die Hülsenwand 38 insbesondere im Be-
reich des zweiten Hülsenabschnitts 58 sowie im Bereich
des ersten hohlzylindrischen Abschnitts 66, wenn die
ersten Rastelemente 76 außen am Verbindungskonus
24 aufgleiten. Wird das erste Probeimplantatteil 10 weiter
auf den Verbindungskonus 24 aufgeschoben, können
die ersten Rastelemente 76 eine von der Konusendflä-
che weg weisende Kante am Verbindungskonus 24 hin-
tergreifen, wodurch die auf das erste Probeimplantatteil
10 ausgeübte Vorschubkraft zu einer ruckartigen Be-
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schleunigung desselben führt, so dass der Konusboden
46 gegen die Konusendfläche 52 ungebremst anschla-
gen und so ein Klick- oder Schnappgeräusch verursa-
chen kann.
[0095] Wird das erste Probeimplantatteil 10 mit dem
Verbindungskonus 26 des zweiten Probeimplantatteils
16 in Eingriff gebracht, so gleiten die ersten Rastelemen-
te 76 außen am Verbindungskonus 26 auf. Sie führen
dabei zu einer Verformung der Hülsenwand 38 im Be-
reich des zweiten Hülsenabschnitts 58 sowie des ersten
hohlzylindrischen Abschnitts 66. Sobald die zweiten
Rastelemente 78 den längeren Verbindungskonus 26
hintergreifen können, führt dies wiederum aufgrund der
einwirkenden Vorschubkraft auf das erste Probeimplan-
tatteil 10 zu einer beschleunigten Bewegung desselben
in Richtung auf den Verbindungskonus 26 hin, so dass
der Konusboden 46 auch gegen die Konusendfläche 54
anschlagen und ein entsprechendes Klick- oder An-
schlaggeräusch hervorrufen kann.
[0096] Die Vertiefung 70, die die Hülsenwand 38 etwas
schwächt und damit elastischer macht, verbessert eine
elastische Verformung und damit auch ein Zurückver-
schwenken der zweiten Rastelemente 78 beim Hinter-
greifen des Verbindungskonus 26 in ihre unverformte
Ausgangsstellung. So ist - trotz der au-ßen am Verbin-
dungskonus 26 entlanggleitenden ersten Rastelemente
76 - eine hinreichende Beschleunigung des ersten Pro-
beimplantatteils 10 zum Hervorrufen eines Klickge-
räuschs möglich.
[0097] Das beschriebene modulare Probeimplantat-
system 12, insbesondere das erste Probeimplantatteil
10, ermöglicht einem Operateur eine einfache Handha-
bung desselben und insbesondere ein sicheres Verbin-
den der ersten und zweiten Probeimplantatteile 10 be-
ziehungsweise 14, 16 oder alternativ des ersten Probe-
implantatteils 10 mit einem Implantatteil miteinander,
denn wie erläutert erhält der Operateur eine akustische
Rückmeldung sowohl beim Koppeln des ersten Probe-
implantatteils 10 mit dem kürzeren Verbindungskonus
24 als auch mit dem längeren Verbindungskonus 26.

Bezugszeichenlisten

[0098]

10 erstes Probeimplantatteil
12 modulares Probeimplantatsystem
14 zweites Probeimplantatteil
16 zweites Probeimplantatteil
18 erstes Probegelenkimplantatteil
20 erstes Probegelenkimplantatteil
22 Konusaufnahme
24 Verbindungskonus
26 Verbindungskonus
28 Implantatlängsachse
30 Probegelenkkopf
32 Kugeloberfläche
34 Unterseite

36 Aufnahmehülse
38 Hülsenwand
40 Einführöffnung
42 Einführöffnungsrand
44 Randebene
46 Konusboden
48 Durchbrechung
50 Anschlagfläche
52 Konusendfläche
54 Konusendfläche
56 erster Hülsenabschnitt
58 zweiter Hülsenabschnitt
60 erste Wanddicke
62 zweite Wanddicke
64 Innenwandfläche
66 erster hohlzylindrischer Abschnitt
68 zweiter hohlzylindrischer Abschnitt
70 Vertiefung
72 Nut
74 Nutebene
76 erstes Rastelement
78 zweites Rastelement
80 erster Rastvorsprung
82 zweiter Rastvorsprung
84 erste Rastelementebene
86 zweite Rastelementebene
88 erster Abstand
90 zweiter Abstand
92 erster Umfangswinkel
94 zweiter Umfangswinkel
96 erster Bereich
98 zweiter Bereich
100 Probeschaft
102 Probeschaft
104 Probegelenk
106 Probegelenk
108 zweites Probegelenkimplantatteil
110 zweites Probegelenkimplantatteil
112 Probegelenkpfanne
114 Probegelenkpfanne

Patentansprüche

1. Modulares Probeimplantatsystem (12) umfassend
mindestens ein erstes Probeimplantatteil (10), wel-
ches ausgebildet ist zum lösbaren Verbinden mit
mindestens einem zweiten Probeimplantatteil (14,
16) und/oder einem Implantatteil zur Ausbildung
mindestens eines ersten Probegelenkimplantatteils
(18, 20), wobei das mindestens eine erste Probeim-
plantatteil (10) eine Konusaufnahme (22) zum Auf-
nehmen eines Verbindungskonus (24, 26) des min-
destens einen zweiten Probeimplantatteils (14, 16)
oder des mindestens einen Implantatteils umfasst,
wobei die Konusaufnahme (22) eine Implantatlängs-
achse (28) definiert, wobei das mindestens eine ers-
te Probeimplantatteil (10) mindestens zwei einander
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zugeordnete erste Rastelemente (76) und mindes-
tens zwei einander zugeordnete zweite Rastelemen-
te (78) umfasst, wobei die mindestens zwei ersten
Rastelemente (76) einerseits und die mindestens
zwei zweiten Rastelemente (78) andererseits in der
Konusaufnahme (22) bezogen auf die Implantat-
längsachse (28) axial versetzt angeordnet oder aus-
gebildet sind zum rastenden Hintergreifen unter-
schiedlich langer Verbindungskonen (24, 26) zweiter
Probeimplantatteile (14, 16) oder Implantatteile, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
erste Probeimplantatteil (10) eine die Konusaufnah-
me (22) definierende Aufnahmehülse (36) umfasst,
dass die Aufnahmehülse (36) eine die Implantat-
längsachse (28) umgebende und die Konusaufnah-
me (22) begrenzende Hülsenwand (38) umfasst und
dass die Hülsenwand (38) mindestens in einem ers-
ten Bereich (96) zwischen den mindestens zwei ers-
ten Rastelementen (78) und mindestens in einem
zweiten Bereich (98) zwischen den mindestens zwei
zweiten Rastelementen (78) einschnitt- und/oder
durchbrechungsfrei ausgebildet ist.

2. Modulares Probeimplantatsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülsenwand
(38) vollständig einschnitt- und/oder durchbre-
chungsfrei ausgebildet ist.

3. Modulares Probeimplantatsystem nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Konus-
aufnahme (22) eine Einführöffnung (40) zum Einfüh-
ren des Verbindungskonus (24, 26) umfasst und
dass die Einführöffnung (40) von einem kreisringför-
migen, unterbrechungsfreien Einführöffnungsrand
(42) begrenzt ist,
wobei insbesondere der Einführöffnungsrand (42)
eine Randebene (44) definiert und dass sich die
Randebene (44) quer, insbesondere senkrecht, zur
Implantatlängsachse (28) erstreckt.

4. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Konusaufnahme (22) in
Richtung auf einen Konusboden (46) hin konisch
verjüngt und dass sich der Konusboden (46) quer,
insbesondere senkrecht, zur Implantatlängsachse
(28) erstreckt,
wobei insbesondere

a) am mindestens einen ersten Probeimplantat-
teil (10) eine Durchbrechung (48) ausgebildet
ist und dass die Durchbrechung (48) den Ko-
nusboden (46) durchsetzt,
wobei insbesondere die Durchbrechung (48) ko-
axial zur Implantatlängsachse (28) angeordnet
oder ausgebildet ist,
und/oder
b) der Konusboden (46) eine in Richtung auf die

Einführöffnung (40) hin weisende Anschlagflä-
che (50) für eine Konusendfläche (52, 54) des
Verbindungskonus (24, 26) bildet, wobei die An-
schlagfläche (50) insbesondere ringförmig aus-
gebildet ist,
und/oder
c) ein erster Abstand (88) der mindestes zwei
ersten Rastelemente (76) vom Konusboden
(46) kleiner ist als ein zweiter Abstand (90) der
mindestens zwei zweiten Rastelemente (78)
vom Konusboden (46).

5. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) sich die mindestens zwei ersten Rastelemen-
te (76) bezogen auf die Implantatlängsachse
(28) in Umfangsrichtung erstrecken
und/oder
b) die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) gleichmäßig über einen Umfang der Hül-
senwand (38) verteilt angeordnet oder ausge-
bildet sind
und/oder
c) sich die mindestens zwei zweiten Rastele-
mente (78) bezogen auf die Implantatlängsach-
se (28) in Umfangsrichtung erstrecken und/oder
d) die mindestens zwei zweiten Rastelemente
(78) gleichmäßig über einen Umfang der Hül-
senwand (38) verteilt angeordnet oder ausge-
bildet sind.

6. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) eine erste Rastelementebene (84) definie-
ren und dass sich die erste Rastelementebene
(84) quer, insbesondere senkrecht, zur Implan-
tatlängsachse (28) erstreckt
und/oder
b) die mindestens zwei zweiten Rastelemente
(78) eine zweite Rastelementebene (86) defi-
nieren und dass sich die zweite Rastelemente-
bene (86) quer, insbesondere senkrecht, zur Im-
plantatlängsachse (28) erstreckt
und/oder
c) die mindestens zwei ersten Rastelemente
(76) in Form von in Richtung auf die Implantat-
längsachse (28) hin weisenden ersten Rastvor-
sprüngen (80) ausgebildet sind
und/oder
d) die mindestens zwei zweiten Rastelemente
(78) in Form von in Richtung auf die Implantat-
längsachse (28) hin weisenden zweiten Rast-
vorsprüngen (82) ausgebildet sind.
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7. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens zwei ersten Raste-
lemente (76) und die mindestens zwei zweiten Ras-
telemente (78) in Umfangsrichtung versetzt zuein-
ander angeordnet oder ausgebildet sind derart, dass
in Umfangsrichtung jedes erste Rastelement (76)
zwischen zwei zweiten Rastelementen (78) und je-
des zweite Rastelement (78) zwischen zwei ersten
Rastelementen (76) angeordnet oder ausgebildet
ist.

8. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) zwei erste Rastelemente (76) vorgesehen
sind und dass die zwei ersten Rastelemente (76)
bezogen auf die Implantatlängsachse (28) ein-
ander diametral gegenüberliegend angeordnet
oder ausgebildet sind
und/oder
b) zwei zweite Rastelemente (78) vorgesehen
sind und dass die zwei zweiten Rastelemente
(78) bezogen auf die Implantatlängsachse (28)
einander diametral gegenüberliegend angeord-
net oder ausgebildet sind.

9. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die mindestens zwei ersten
Rastelemente (76) über einen ersten Umfangswin-
kel (92) bezogen auf die Implantatlängsachse (28)
erstrecken, dass sich die mindestens zwei zweiten
Rastelemente (78) über einen zweiten Umfangswin-
kel (94) bezogen auf die Implantatlängsachse (28)
erstrecken und dass der erste Umfangswinkel (92)
größer ist als der zweite Umfangswinkel (94), wobei
insbesondere der erste Umfangswinkel (92) einen
Wert in einem Bereich von etwa 30° bis etwa 50°
aufweist, insbesondere in einem Bereich von etwa
35° bis etwa 45°, und dass der zweite Umfangswin-
kel (94) einen Wert in einem Bereich von etwa 20°
bis etwa 30° aufweist, insbesondere in einem Be-
reich von etwa 22° bis etwa 28°.

10. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Konusaufnahme (22) eine Innen-
wandfläche (64) definiert, dass an der Innenwand-
fläche (64) ein erster, bezogen auf die Implantat-
längsachse (28) hohlzylindrischer Abschnitt (66)
ausgebildet ist und dass die mindestens zwei ersten
Rastelemente (76) am ersten hohlzylindrischen Ab-
schnitt (66) ausgebildet sind, wobei insbesondere
an der Innenwandfläche (64) ein zweiter, bezogen
auf die Implantatlängsachse (28) hohlzylindrischer
Abschnitt (68) ausgebildet ist und dass die mindes-

tens zwei zweiten Rastelemente (78) am zweiten
hohlzylindrischen Abschnitt (68) ausgebildet sind.

11. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Konusaufnahme (22) eine
bezogen auf die Implantatlängsachse (28) umlau-
fende Nut (72) angeordnet oder ausgebildet ist und
dass die Nut (72) zwischen den mindestens zwei
ersten Rastelementen (76) einerseits und den min-
destens zwei zweiten Rastelementen (78) anderer-
seits angeordnet oder ausgebildet ist,
wobei insbesondere

a) die Nut (72) in Richtung auf die Implantat-
längsachse (28) hin weisend konkav gekrümmt
ist
und/oder
b) die Nut (72) eine Nutebene (74) definiert und
dass die Nutebene (74) quer, insbesondere
senkrecht, zur Implantatlängsachse (28) ver-
läuft
und/oder
c) sich die Nut (72) zwischen dem ersten hohl-
zylindrischen Abschnitt (66) und dem zweiten
hohlzylindrischen Abschnitt (68) erstreckt
und/oder
d) die Nut (72) direkt an den ersten hohlzylind-
rischen Abschnitt (66) und/oder direkt an den
zweiten hohlzylindrischen Abschnitt (68) an-
grenzt.

12. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülsenwand (38) einen ersten
Hülsenabschnitt (56) und einen sich daran anschlie-
ßenden zweiten Hülsenabschnitt (58) umfasst, dass
sich die Konusaufnahme (22) vom zweiten Hülsen-
abschnitt (58) in Richtung auf den ersten Hülsenab-
schnitt (56) verjüngt, dass die mindestens zwei ers-
ten und zweiten Rastelemente (76, 78)
ausschließlich am zweiten Hülsenabschnitt (58) an-
geordnet oder ausgebildet sind und dass eine erste
Wanddicke (60) des ersten Hülsenabschnitts (56)
größer ist als eine zweite Wanddicke (62) des zwei-
ten Hülsenabschnitts (58), insbesondere mindes-
tens etwa 50% größer.

13. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine erste Probe-
implantatteil (10) aus einem Kunststoff ausgebildet
ist,
wobei insbesondere der Kunststoff Polyphenylen-
sulfon (PPSU) ist oder enthält.

14. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das modulare Probeimplantatsys-
tem (12) mindestens ein zweites Probeimplantatteil
(14, 16) oder mindestens ein Implantatteil umfasst
und dass das mindestens eine zweite Probeimplan-
tatteil (14, 16) oder das mindestens eine Implantatteil
einen in die Konusaufnahme (22) einführbaren Ver-
bindungskonus (24, 26) umfasst,
wobei insbesondere

a) das modulare Probeimplantatsystem (12)
mindestens zwei zweite Probeimplantatteile
(14, 16) oder mindestens zwei Implantatteile mit
unterschiedlich langen Verbindungskonen (24,
26) umfasst und/oder
b) das mindestens eine zweite Probeimplantat-
teil (14, 16) in Form eines in eine Knochenkavität
einsetzbaren Probeschafts (100, 102) oder in
Form eines Raspelkörpers ausgebildet ist.

15. Modulares Probeimplantatsystem nach einem der
voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) das mindestens eine erste Probeimplantatteil
(10) einen kugeligen oder kugelförmigen Probe-
gelenkkopf (30) aufweist,

wobei insbesondere der Probegelenkkopf
(30) einen bezogen auf die Implantatlängs-
achse (28) rotationssymmetrischen Aus-
schnitt einer Kugeloberfläche (32) aufweist,
wobei weiter insbesondere die Durchbre-
chung (48) die Konusaufnahme (22) und die
Kugeloberfläche (32) fluidwirksam verbin-
det, und/oder

b) das modulare Probeimplantatsystem (12)
mindestens ein künstliches Probegelenk (104,
106) mit einem ersten Probegelenkimplantatteil
(18, 20) und einem mit diesem gelenkig zusam-
menwirkenden zweiten Probegelenkimplantat-
teil (108, 110) umfasst, wobei insbesondere das
künstliche Probegelenk (104, 106) in Form ei-
nes Probehüftgelenks ausgebildet ist, wobei
das erste Probegelenkimplantatteil (18, 20) ei-
nen Prothesenschaft mit Probegelenckopf bil-
det und wobei das zweite Probegelenkimplan-
tatteil (108, 110) in Form einer Probegelenk-
pfanne (112, 114) ausgebildet ist, und/oder
c) das mindestens eine erste Probeimplantatteil
(10) und/oder das mindestens eine zweite Pro-
beimplantatteil (14, 16) oder das Implantatteil
einstückig, insbesondere monolithisch, ausge-
bildet sind.
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